
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Tirol 1997/01/31 15/248-
2/1996

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1997

Rechtssatz

Wurde durch die Bezirkshauptmannschaft K der Antrag auf Wiedereinsetzung des Herrn Mag. WW gemäß §71 Abs1

VStG wegen Versäumung der Auskunftsp icht nach §103 Abs2 KFG als unbegründet abgewiesen und dagegen die

Berufung eingebracht, so ist zur Entscheidung über die gegenständliche Berufung nicht der unabhängige

Verwaltungssenat zuständig, da es sich bei Erteilung der Lenkerauskunft nach §103 Abs2 KFG nicht um ein

Strafverfahren, sondern um ein Verfahren nach dem AVG handelt.

Schlagworte

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Lenkerauskunft, AVG, VStG

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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